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zur 8. Änderung des Bebauungsplanes “Lautenbachergasse! Sandhaasenhalde“
(alt) -Bereich Buchenstraße- im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB

1. Erfordernis der Planänderung

Auf dem Grundstück Flst.Nr. 2676/6 ist die Errichtung einer Wohnan
lage mit Tiefgarage vorgesehen.
Die Planung weicht von den Festsetzungen des Bebauungsplanes insofern
ab, als danach nur Hausgruppen zulässig sind und der Bau der Tiefgarage
teilweise auf nicht überbaubarer Fläche geplant ist.

2. Ziele und Zwecke der Planänderung

Mit dieser Bebauungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Zu
lässigkeitsvoraussetzungen dafür geschaffen werden, daß anstelle
der im Bebauungsplan vorgesehenen Reihenhausbebauung eine Wohn-
anlage mit Tiefgarage erstellt werden kann.

Die Begründung wird der Bebauungsplanänderung beigefügt, ohne Bestand
teil derselben zu sein.
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